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Erklärung 
zu den 

sozialen Rechten und den industriellen Beziehungen 
bei Volkswagen vom 06.06.2002 

 
in der Fassung vom 11.05.2012 

 
 
 
 

Präambel 
 
 
 
Volkswagen dokumentiert mit dieser Erklärung die grundlegenden sozialen Rechte und Prinzipien. 
Sie sind Grundlage des Selbstverständnisses der Unternehmenspolitik von Volkswagen. Die in 
dieser Vereinbarung beschriebenen sozialen Rechte und Prinzipien orientieren sich an den 
einschlägigen Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation. 

 
Die Zukunftssicherung von Volkswagen und der Beschäftigten erfolgt im Geiste der kooperativen 
Konfliktbewältigung und der sozialen Verpflichtung auf der Grundlage und mit dem Ziel der 
wirtschaftlichen und technologischen Wettbewerbsfähigkeit. Besonderer Ausdruck der sozialen 
Verpflichtung ist die Sicherung und Entwicklung der Beschäftigung. 

 
Die Globalisierung von Volkswagen ist für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit für 
die Zukunftssicherung des Unternehmens und seiner Belegschaft unverzichtbar. 

 
Volkswagen und die Belegschaft stellen sich gemeinsam den Herausforderungen der 
Globalisierung. Gemeinsam sollen die Chancen für den Unternehmens- und Beschäftigungserfolg 
sowie für die Wettbewerbsfähigkeit genutzt und mögliche Risiken eingeschränkt werden. 

 
Die Volkswagen AG, der Weltkonzernbetriebsrat der Volkswagen AG und der Internationale 
Metallgewerkschaftsbund  vereinbaren  folgende  Ziele  für  die  im  Volkswagen 
Weltkonzernbetriebsrat vertretenen Länder und Regionen. Die Verwirklichung der nachfolgenden 
Ziele erfolgt unter der Berücksichtigung der in den verschiedenen Ländern und Standorten 
geltenden Gesetze und bestehenden Gepflogenheiten. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Grundlegende Ziele 
 
 
 
1.1       Vereinigungsrecht 

 
Das  Grundrecht  aller  Arbeitnehmer/-innen,  Gewerkschaften  und 
Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen beizutreten wird anerkannt. Volkswagen 
und die Gewerkschaften bzw. Arbeitnehmervertretungen arbeiten offen und im Geiste 
einer konstruktiven, kooperativen Konfliktbewältigung zusammen. 
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1.2 Keine Diskriminierung 
 

Chancengleichheit  und  Gleichbehandlung,  ungeachtet  von  ethnischer  Herkunft, 
Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer 
Herkunft oder politischer Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und 
Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht, wird gewährleistet. 

 
Arbeitnehmer/-innen werden grundsätzlich auf der Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer 
Fähigkeiten ausgesucht, eingestellt und gefördert. 

 
 
 
1.3 Freie Wahl der Beschäftigung 

 
Volkswagen lehnt jegliche wissentliche Nutzung von Zwangs- und Pflichtarbeit 
einschließlich Schuldknechtschaft oder unfreiwilliger Häftlingsarbeit ab. 

 
 
 
1.4 Keine Kinderarbeit 

 
Kinderarbeit ist untersagt. Das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung nach 
Maßgabe der staatlichen Regelungen wird beachtet. 

 
 
 
1.5 Vergütungen und Leistungen 

 
Die Vergütungen und Leistungen, die für eine normale Arbeitswoche gezahlt oder 
erbracht werden, entsprechen mindestens dem rechtlich gültigen und zu garantierenden 
Minimum. Sollten gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen nicht vorliegen, 
orientieren sie sich an den branchenspezifischen, ortsüblichen tariflichen Vergütungen 
und Leistungen, die den Beschäftigten und ihren Familien einen angemessenen 
Lebensstandard sichern. 

 
 
 
1.6 Arbeitszeiten 

 
Die Arbeitszeit entspricht mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben 
bzw. den Mindestnormen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche. 

 
 
 
1.7 Arbeits- und Gesundheitsschutz 

 
Volkswagen hält zumindest die jeweiligen nationalen Standards für eine sichere und 
hygienische Arbeitsumwelt ein und wird in diesem Rahmen angemessene Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz treffen, damit 
gesundheitsgerechte Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden. 
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§ 2 Durchführung 
 
 
 

2.1    Die Beschäftigten von Volkswagen werden über alle Bestimmungen dieser Erklärung 
unterrichtet. Im Rahmen der jeweiligen betrieblichen Gepflogenheiten wird 
gewerkschaftlichen Organisationen oder den vorhandenen gewählten 
Arbeitnehmervertretungen die Möglichkeit gegeben, diese Unterrichtung gemeinsam mit 
Vertretern des Managements durchzuführen. 

 
 
 

2.2      Volkswagen unterstützt und ermutigt ausdrücklich ihre Geschäftspartner, diese Erklärung 
in ihrer jeweils eigenen Unternehmenspolitik zu berücksichtigen. Sie sieht hierin eine 
vorteilhafte Basis für die gegenseitigen Beziehungen. 

 
 
 

2.3   Auf Vorschlag des Vorstandes der Volkswagen AG oder des Volkswagen- 
Weltkonzernbetriebsrates wird über diese Erklärung und deren Umsetzung im Rahmen 
der Weltkonzernbetriebsratssitzung zusammen mit Vertretern des Managements der 
Volkswagen AG diskutiert und beraten werden. Bei Bedarf werden angemessene 
Maßnahmen vereinbart. 

 
 
 

2.4 Aus dieser Erklärung können durch Dritte keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden. 
 

Die Erklärung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und gilt nicht rückwirkend. 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfsburg, den 11.05.2012 
 
 
 
 
 

für für für 
 

den Volkswagen 
Weltkonzernbetriebsrat 

 

die Volkswagen 
Konzernleitung 

 

den Internationalen 
Metallgewerkschaftsbund 
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